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Vorwort 

Die vorliegende Arbeit wurde von der Juristischen Fakultät der 
Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg im Sommer-
semester 1979 als Dissertation angenommen. Die Arbeit wurde im 
Herbst 1978 abgeschlossen; die danach bis zur Drucklegung erschienene, 
einschlägige Literatur konnte in Anmerkungen noch berücksichtigt 
werden. 

Das Thema der Arbeit wurde von meinem verehrten, am 2. Septem-
ber 1979 leider verstorbenen Lehrer, Herrn Professor Dr. Georg 
Schwalm, angeregt; er hat mir bei der Anfertigung der Arbeit größt-
mögliche Unterstützung und eine immerwährende gütige Nachsicht 
angedeihen lassen, die es mir ermöglichten, die Arbeit auch nach Auf-
nahme meiner Tätigkeit als Richter fertigzustellen. Ihm gilt daher 
posthum mein ganz besonderer Dank; seine Anregungen haben ent-
scheidenden Anteil daran, bei mir das Interesse für rechtsgeschichtliche 
Vorgänge geweckt zu haben, die ich hoffe mit dieser Arbeit dem Leser 
vermitteln zu können. Desgleichen gilt mein Dank Herrn Professor 
Dr. Karl-Heinz Gössel, der das wissenschaftliche Interesse in mir im 
Rahmen meiner Assistententätigkeit an seinem Lehrstuhl entscheidend 
förderte. 

Schließlich danke ich Herrn Senator Professor Dr. J. Broermann für 
die Aufnahme der Arbeit in das Verlagsprogramm der "Schriften zum 
Strafrecht" . 

Nürnberg, im November 1979 Klaus A rmbrüster 
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Einleitung 

Mit der vorliegenden Arbeit wird der Versuch gewagt, die Entwick-
lung der wechselvollen Geschichte der Verteidigung in Strafsachen 
nachzuzeichnen. Rechtsgeschichte ist aber nicht zu betreiben ohne Rück-
bezug zur allgemeinen Geschichte; jene ist nur ein Ausschnitt von 
dieser. Deshalb ist auf die allgemein politische, insbesondere staats-
politische Geschichte, die das Strafverfahrensrecht nachhaltig beein-
flußte, an noch aufzuzeigenden Stellen hinzuweisen. Neben der ver-
fahrensrechtlichen Ausgestaltung der Verteidigertätigkeit, auf der das 
Schwergewicht der Untersuchung liegt, ist des weiteren darzustellen 
die dem Sachwalter auf der Beschuldigtenseite eigene status- bzw. 
standesrechtliche Stellung. Ohne deren - kursorisch gestreiftel -
Einbeziehung wäre die rechtsgeschichtliche Betrachtung der Vertei-
digertätigkeit unvollkommen. 

Die AufgabensteIlung beinhaltet die enge Wechselbeziehung und 
gegenseitige Abhängigkeit zwischen rein verfahrensrechtlich zulässigen 
Möglichkeiten und standesrechtlicher Unabhängigkeit des Sachwalters 
auf der Beschuldigtenseite zu untersuchen. Beides muß - wie zu zeigen 
ist - vorliegen, um die Voraussetzungen für eine wirksame Vertei-
digung zu schaffen. Diese Voraussetzungen sind weitgehend gewähr-
leistet worden nach Inkrafttreten der Reichsjustizgesetze am 1. Okt. 
1879, darunter u. a. die StPO v. 1. Febr. 1877 und die RAO v. 1. Juli 1878. 
Ab diesem Zeitpunkt konnte der Verteidiger erstmals seine Tätigkeit 
entfalten in einem reichsrechtlich einheitlichen, rechtsstaatlichen Straf-
verfahren. Die verfahrens- und standesrechtliche Stellung des Vertei-
digers blieb in der Kaiserzeit bis zum Ende der Weimarer Zeit sowohl 
de iure als auch de facto weitgehend unverändert. Insofern erscheint 
es sachlich gerechtfertigt, eine zeitliche Beschränkung der Aufgaben-
steIlung bis zum Ende der Weimarer Zeit vorzunehmen. Die Fort-
führung der Thematik dieser Untersuchung für die Zeit während des 
sog. Dritten Reiches und der Zeit nach Ende des Zweiten Weltkrieges 
bleibt einer gesonderten Abhandlung vorbehalten. 

Trotz der zeitlichen Beschränkung erhebt die Arbeit keinen An-
spruch auf vollständige rechtsgeschichtliche Darstellung aller Teil-
aspekte einer Verteidigertätigkeit. Das vordringliche Anliegen der 

1 Insoweit wird an den entsprechenden Stellen auf einschlägige Mono-
graphien Bezug genommen. 

2 ArmbrUster 
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Untersuchung beschränkt sich darauf, die Entwicklung rechtsgeschicht-
licher Grundtendenzen der Verteidigertätigkeit anhand besonders wich-
tiger Rechte und Pflichten aufzuzeigen. Die hierzu einschlägige Lite-
ratur wurde bis 1933 verwertet, aus späterer Zeit nur, sofern es sich 
um rechtshistorische Abhandlungen handelt oder es für angebracht 
angesehen wurde, die Fortführung von Entwicklungstendenzen über 
das Ende der Weimarer Zeit hinaus anzudeuten und mit Zitaten zu 
versehen. 



Zum Begriff der Verteidigung 

Der Ursprung des Wortes "Verteidigung" ist nicht rein strafprozes-
sualer Natur. Etymologisch ist "Verteidigung" hervorgegangen aus 
dem althochdeutschen "tagadine" und mittelhochdeutschen "tagedine" 
oder auch "teidine"l. Diese Begriffe bezeichneten eine {Gerichts-)Ver-
sammlung der Dorf- bzw. Rechtsgemeinschaft, die sich bei "tag" ein-
findet und das "dine", d. h. die zur Erörterung anstehende Sache, be-
spricht!. Bei Interessengegensätzen war eine "Thaidigung"3' zu erzielen, 
d. h. ein Sühnevergleich zwischen den Parteien'. Zum Zwecke eines 
Abschlusses desselben traten in der Gerichtsversammlung auf seiten 
beider Parteien "Teidingsleute"5 auf. Die daraus abgeleiteten Worte 
"vertagedingen" und "verteidingen" wurden ursprünglich verwendet 
in dem Sinne, eine Streitsache zum Austrag zu bringen mit dem Ziel 
einer gütlichen EinigungG• 

Die Verwendung der Begriffe in diesem Sinne trat jedoch im Laufe 
der Zeit zurück. "Verteidingen" wurde begriffsverengend verwendet in 
der Bedeutung etwa "für eine Person oder Handlung eintreten, die 
Rechtmäßigkeit einer Sache geltend machen und sich selbst oder als 
Sachwalter, als "Teidinger"7, einen anderen vor einem Angriff schüt-
zen oder gegen eine Beschuldigung rechtfertigen8• Der Anwendungs-

1 v. Amira, Grundriß des german. Rechts S.154; Schröder, Deutsche Rechts-
geschichte S.44 FN 23; Schmidt, Die Pflichtverteidigung S.3. 

! "dine" = "ding" = Verhandlung; vgl. v. Amira, Grundriß S. 154; Steiner, 
über das altteutsche und insbes. altbaierische Gerichtswesen S.33 u. 99; 
Schmidt, Die Pflichtverteidigung S. 3; Werkmüller (Aufkommen u. Verbreitung 
der Weistümer S.66) weist darauf hin, daß der Begriff "Taiding" in Süd-
deutschland teilweise als Synonym für Weistum verwendet wurde. 

S Eingehend: Knapp, Nürnberger Kriminalrecht S.147, 174; derselbe Verf., 
Altes Nürnberger Criminalverfahren S.82; vgl. a.: Zoep!f, Deutsche Rechts-
geschichte S.967; Eckhardt I Hübner, Deutschenspiegel, Landrechtsteil: Art. 
216; Steiner, Gerichtswesen S.33 u. S.99. 

" Ein solcher wurde auch im (Straf-)Rechtsgang jener Epoche erstrebt; vgl. 
Erster Teil 1. 1. 

5 Auch Zeugen konnten als "Teidingsleute" auftreten· jene waren dann 
gesetzliche Teidingsleute oder Abschätzer; vgl. Rogge, Ober das Gerichts-
wesen der Germanen S. 128 f. 

G Der Begriff "thaidingen" oder "teidingen" wird teilweise ganz allgemein 
in der Bedeutung für "sich friedlich einigen" verwendet, vgl. Knapp, Nürn-
berger Kriminalrecht S. 126, 174, 192. 

7 Vgl. Schröder, Rechtsgeschichte S.44 FN 23. 
8 Schmidt, Die Pflichtverteidigung S. 3. 
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